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Thema 

Empfehlen sich gesetzliche Regelungen zur außergerichtlichen 
Streitbeilegung im Bauprozess durch Adjudikations-Verfahren? 

1. Empfehlung 

Empfehlen sich gesetzliche Regelungen zur außergerichtlichen Streitbeilegung im Bauprozess 
durch Adjudikation-Verfahren? 

Abstimmungsergebnis 

 

Der Deutsche Baugerichtstag empfiehlt eine gesetzliche Regelung 
zur außergerichtlichen Streitbeilegung in allen Bausachen durch Ad-
judikations-Verfahren, sofern keine Verbraucher beteiligt sind. 

2. Empfehlung 

Wann ist ein Adjudikations-Verfahren durchzuführen? 
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Abstimmungsergebnis 

 

Das Verfahren ist auf Antrag einer Partei durchzuführen. 

 

3. Empfehlung 

Sollen die Vertragspartner auf die Durchführung der Adjudikation verzichten dürfen? 

Abstimmungsergebnis 

 

Die Vertragspartner können das Verfahren einvernehmlich abbedin-
gen. 

 

4. Empfehlung 

Welche Elemente soll die Adjudikaton enthalten? 

Abstimmungsergebnis 

 

Die Adjudikation soll folgende Elemente enthalten: 
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- Bauerfahrene Dritte sollen 

- auf Grund einer summarischen Sachverhalts- und Rechtsprüfung 

- innerhalb kürzester Fristen 

- mit vorläufiger Bindungswirkung 

- aber korrigierbar durch staatliche Gerichte bzw. ein Schiedsge-
richt 

zu einer Entscheidung kommen. 

 

5. Empfehlung 

Wer soll Adjudikator sein? 

Abstimmungsergebnis 

 

Als Adjudikatoren kommen qualifiziert ausgebildete Angehörige ver-
schiedener Berufsgruppen (z.B. Archi-
tekt/Ingenieur/Jurist/Sachverständiger) in Frage. Der Adjudikator 
kann sich durch Experten anderer Fachrichtungen unterstützen las-
sen. 

 

 

 


